
Ich beantrage für mich die Ausstellung

einer Classic MasterCard 

Das Jahresentgelt beträgt  EUR 18,17 (Preis per Juli 1989)

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Classic MasterCard nur bis zur Höhe des vereinbarten Verfügungsrahmens, welcher zur Zeit EUR 2.200,– beträgt, einsetzen kann. 

Antrag auf Teilzahlung:

Die Kreditkarten-Teilzahlungsfunktion kann für Abrechnungen, deren Saldo mehr als EUR 60,– beträgt, in Anspruch genommen werden. Sollte der Abrechnungssaldo EUR 60,– oder weniger betragen, 
so ist dieser Betrag sofort fällig. Die monatliche Mindestzahlung beträgt 10% des jeweiligen Abrechnungssaldos. Die gewählte Zahlungskondition kann jederzeit schriftlich geändert werden.

 Ja, ich beantrage für meine Classic MasterCard die fl exible Teilzahlungsfunktion mit folgenden Zahlungskonditionen:

  Monatlicher Einzug von meinem Konto in der Höhe von                        % des Abrechnungsbetrages (mind. 10%) 

 Monatlicher Einzug von meinem Konto in der Höhe von  EUR                                      (ab EUR 60,–) 
 Wenn der von mir gewählte Betrag geringer als 10% des Abrechnungssaldos sein sollte, werden 10% eingezogen.

 Monatliche Einzahlung bzw. Überweisung eines frei wählbaren Betrages 

Sicheres Bezahlen im Internet mit MasterCard SecureCode 

Ja, ich möchte im Internet sicher bezahlen. Bitte senden Sie mir meinen Registrierungscode zu.  

Mit MasterCard SecureCode können Sie alle Online Services von mein.kreditkartenportal.at inklusive Elektronischer Monatsabrechnung (e-Abrechnung) nutzen.

Kartenantrag auf Ausstellung einer Classic MasterCard
Zusendung erbeten bis __________________  (Bei einer Fax-Bestellung unbedingt Originalantrag nachreichen)

Institutsvermerk (vom kontoführenden Geldinstitut auszufüllen)

1. Volljährigkeit ja nein 2. Girokonto seit
 3. Girokontoverbindung seit mehr als 1 Jahr

 einwandfrei (d.h. insbesondere keine Mahnung wegen Überziehungen) ja nein Ort/Datum Name des zuständigen Sachbearbeiters

4. Hat Maestro Karte bzw. würde sie bekommen  ja nein

5. Durchschnittliche monatliche Eingänge in Höhe von  EUR     

6. bei gleichzeitiger Beantragung auf Teilzahlung               

       Standard-Teilzahlungsrahmen

       Anderer Teilzahlungsrahmen   EUR 
Geldinstitutsstempel und Unterschrift(en)

PIN-Bestellung:

Ich beantrage die Ausstellung einer PIN (persönlichen Identifi kationsnummer). X
(Die Zusendung der PIN erfolgt erst nach Versand der Kreditkarte an die Privatadresse.) Unterschrift des Antragstellers

Bankverbindung
Ich beauftrage hiermit mein kontoführendes Geldinstitut, diesen Kartenantrag an PayLife weiterzuleiten. Ich bitte PayLife, die monatliche Rechnungszusammenstellung jeweils vor Lastschrift ein zug an die 
Adresse des Karteninhabers zu senden. Hiermit ermächtige ich PayLife widerrufl ich, alle im Zusammenhang mit 
der Kreditkarte von mir zu entrichtenden Beträge mittels Lastschrift von meinem nebenstehenden Privatkonto  

Geldinstitut (Name, Anschrift)einzuziehen.

  
Bankleitzahl Kontonummer

Erklärung des Karteninhabers
1. Ich bin damit einverstanden, dass Sie vor Ablauf der Frist für die Ausübung meines Rücktrittsrechtes gem. § 8 FernFinG den Kreditkartenvertrag insoferne erfüllen, dass Sie Zahlungen an Vertragsunternehmen leisten, von 

denen ich Leistungen unter Verwendung der beantragten Kreditkarte in Anspruch nehmen werde. Über meine damit verbundenen Verpfl ichtungen wurde ich unter Pkt I.4. informiert.
2. Ich ermächtige mein kontoführendes Kreditinstitut gem. § 38 Abs. 2 Z 5 Bankwesengesetz und gem. § 8 Abs. 1 Z 2 Datenschutzgesetz 2000 ausdrücklich, der PayLife Bank GmbH (PayLife) Bankauskünfte, vor allem 

über meine Bonität, zu erteilen; ich bin damit einverstanden, dass die PayLife, das kontoführende Kreditinstitut und die Mitantragsteller alle im Zusammenhang mit der Benützung und der Ausstellung der jeweiligen 
Kreditkarte erforderlichen Auskünfte an alle Kreditinstitute, die jeweilige Kreditkartenorganisation (MasterCard und/oder Visa) und an alle Vertragsunternehmen, die dem MasterCard Verbund und/oder dem Visa 
Verbund angeschlossen sind, erteilen; und dass Daten, die mich betreffen, soweit dies für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung, insbesondere für den Geld- und Zahlungsverkehr, notwendig ist, verarbeitet und 
dem im Antrag genannten Kreditinstitut sowie den angeschlossenen Kreditkartenorganisationen und Vertragsunternehmen übermittelt werden. 

3. Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich über Fernkommunikationsmittel im Sinne des § 107 Telekommunikationsgesetz wie z.B. Telefon, Fax, E-Mail, SMS zu Werbezwecken kontaktieren. Dieses Einverständnis 
kann jederzeit widerrufen werden.

4. Weiters erkläre ich, die Geschäftsbedingungen vor Unterfertigung dieses An- 
trages gelesen zu haben und mit dem Inhalt einverstanden zu sein. Erfüllungs-
ort ist Wien. Sofern ich nicht Verbraucher im Sinne des § 1 Konsumentenschutz- X

 gesetz bin, wird ausschließlich Wien als Gerichtsstand vereinbart.  Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers

Persönliche Angaben des Kartenantragstellers

 Herr

 Frau Titel Vor- und Zuname Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Privatadresse   E-Mail Privattelefon

Berufl iche Angaben des Kartenantragstellers

     EUR

Arbeitgeber/Firma Beruf/Position Ich bin aktuell beschäftigt seit  Mein monatliches Nettoeinkommen

Firmenadresse   E-Mail Firmentelefon 

Ich bin:  Selbständige/r in Ausbildung/Student/in    In folgender  Branche: Produktion/Industrie Finanzdienstleistung/Versicherung Tourismus

 Angestellte/r in Pension Sonstiges:   Handel  IT/Telekommunikation  Transport

 Arbeiter/in ohne Beschäftigung    Öffentlicher Dienst Medien Sonstiges:

       Baugewerbe
Korrespondenzadresse für den Fall, dass der Karten- und Rechnungsversand nicht an die oben angeführte Privatadresse erfolgen soll

Name Adresse
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 1.  Vertragsabschluss:
  Der Kreditkartenvertrag kommt durch Zustellung der Kreditkarte 

(kurz Karte) an den Antragsteller zustande (§ 864 Abs. 1 ABGB). 
Der Karteninhaber (kurz KI) ist verpfl ichtet, Falschprägungen sei-
nes Namens auf der Karte sofort zu melden. Eine Falschprägung 
des Namens ändert jedoch nichts an der Haftung des KI für die 
Erfüllung seiner mit der Karte eingegangenen Verbindlichkeiten. 

 Der KI ist verpfl ichtet, die Karte unverzüglich auf dem dafür vorge-
sehenen Unterschriftenfeld mit der gleichen Unterschrift wie auf 
dem Kreditkartenantrag zu unterzeichnen. 

 Eine vom KI beantragte persönliche Identifi kationsnummer (kurz PIN) 
wird diesem in einem Kuvert getrennt von der Karte übermittelt.

 Festgehalten wird, dass auch – wenn der KI zwei Kreditkarten (VISA 
und MasterCard, kurz: Kartendoppel) bei PayLife beantragt – der 
Begriff „Karte“ in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ver-
wendet wird. Der Begriff „Karte“ umfasst beim „Kartendoppel“ 
beide Karten (VISA und MasterCard). 

 2.  Eigentum an der Karte: 
  Die Karte ist nicht übertragbar und verbleibt im Eigentum der Pay-

Life Bank GmbH (kurz PayLife). Ein Zurückbehaltungsrecht des KI 
an der Karte ist ausgeschlossen. 

3.  Vertragsdauer und Beendigung: 
3.1. Vertragsdauer: Der Kreditkartenvertrag ist auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. Die jeweilige Karte ist jedoch nur bis zum Ablauf 
der eingeprägten Gültigkeitsdauer gültig. 

3.2.  Erneuerung der Karte: Gibt der KI nicht bis spätestens zwei 
Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine gegenteilige schrift-
liche Erklärung ab, so ist PayLife verpfl ichtet, ihm eine neue Karte 
für eine weitere Gültigkeitsperiode auszustellen. 

3.3.  Beendigung: 
3.3.1. Aufl ösung durch den KI: Der KI ist berechtigt, das Vertragsverhältnis 

durch Rücksendung der entwerteten Karte jederzeit zu kündigen. 
Das Vertragsverhältnis gilt mit dem Zeitpunkt als aufgelöst, zu dem 
die entwertete Karte bei PayLife eingelangt ist. Bestehende Ver-
pfl ichtungen des KI werden durch die Kündigung nicht berührt und 
sind zu erfüllen. Im Falle einer Kündigung durch den KI besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung einer anteiligen Jahresgebühr.

3.3.2.  Aufl ösung durch PayLife: 
• PayLife ist berechtigt, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat jeweils zum Monatsletzten zu kündigen. 
• PayLife ist ferner berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem KI 

aus wichtigem Grund, insbesondere bei wesentlicher Verschlech-
terung seiner Bonität oder bei Zahlungsverzug, mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen und die Karte durch jedes Vertragsunter-
nehmen (kurz VU) einziehen zu lassen. Ein wichtiger Grund ist 
auch dann gegeben, wenn dem KI die Änderung einer wesent-
lichen vertraglichen Bestimmung vorgeschlagen wird (Punkt 16) 
und dieser die Annahme ablehnt. 

• Kündigt PayLife das Vertragsverhältnis auf oder löst PayLife das 
Vertragsverhältnis vorzeitig auf, weil der KI einer Änderung 
(Punkt 16) nicht zugestimmt hat, so ist dem KI die anteilige Jah-
resgebühr zu refundieren. 

3.3.3.  Mit der Vertragsaufl ösung endet auch die Berechtigung, die PIN zu 
verwenden. 

4.  Rechte des Karteninhabers: Die Karte berechtigt den KI 
4.1. von VU der jeweiligen Kreditkartenorganisation durch Vorlage der 

Karte ohne Barzahlung alle von diesen gewöhnlich angebotenen 
Leistungen (Waren, Dienstleistungen oder Bargeldbezüge) zu be-
ziehen. Bargeldbezüge sind mit einem Höchstbetrag begrenzt, der 
in Punkt 19.1. festgehalten ist; 

4.2. von VU ohne Vorlage der Karte und ohne Barzahlung deren Leis-
tungen im Rahmen des Fernabsatzes (§ 5a KSchG) über schriftliche 
oder telefonische Bestellungen zu beziehen, falls dies das jeweilige 
VU ermöglicht. Dies gilt auch für den Abschluss von Rechtsgeschäf-
ten im Internet oder unter zu Hilfenahme eines mobilen Endge-
rätes (e-commerce, m-commerce). Dabei ist Punkt 5.3. auf jeden 
Fall zu beachten. 

4.3. entsprechend gekennzeichnete Selbstbedienungseinrichtungen zum 
Bezug von Leistungen bis zu einer Höchstgrenze, die je nach Selbst-
bedienungseinrichtung verschieden sein kann, zu benützen. Bei 
Selbstbedienungseinrichtungen hängt die Höchstgrenze von den 
technischen Einrichtungen, den getroffenen Vereinbarungen und 
der Bonität des KI ab. Der Höchstbetrag, der bei Geldausgabeauto-
maten bezogen werden kann, ist in Punkt 19.1. festgehalten. 

5.  Pfl ichten des Karteninhabers: 
5.1. Insoweit die Anweisung durch Unterschrift des KI erfolgt, hat diese 

der Unterschrift auf der Karte zu entsprechen. Eine abweichende 
Unterschrift des KI ändert nicht die Haftung des KI für die Erfül-
lung seiner mit der Karte eingegangenen Verbindlichkeiten. 

5.2. Der KI ist nur solange berechtigt, die Karte zu verwenden, als 
• das Vertragsverhältnis aufrecht, 
• die Karte gültig und 
• er in der Lage ist, die mit der Karte eingegangenen Verpfl ich-

tungen gemäß Punkt 11 rechtzeitig zu erfüllen, und zu diesem 
Zweck während der Vertragsdauer eine Bankeinzugsermächti-
gung aufrecht erhält und für eine ausreichende Deckung seines 
Kontos Sorge trägt. 

5.3. Zahlungsanweisungen auf elektronischem Weg darf der KI nur in 
sicheren Systemen durchführen. PayLife wird sichere Systeme im 
Internet unter www.kreditkarte.at nennen. 

5.4. Der KI ist zur Zahlung der Jahresgebühr verpfl ichtet. Sofern im 
Einzelnen nicht anderes ausgehandelt wurde, ist die Jahresgebühr 
jeweils am Ersten des Monats fällig, der dem in der Gültigkeits-
dauer angegebenen Monat folgt (Beispiel: Ist als Gültigkeitsdauer 
auf der Karte 08/JJ eingeprägt, ist die Jahresgebühr jeweils am 1.9. 
fällig.). Die Jahresgebühr ist im Kartenantrag festgehalten. 

6.  Anweisung, Blankoanweisungen: 
6.1.  Anweisung: Bezieht der KI unter Verwendung der Karte 

oder der Kartendaten die Leistung eines VU, so ist er verpfl ichtet, 
PayLife unwiderrufl ich anzuweisen, den vom VU dem KI in Rech-
nung gestellten Betrag zu bezahlen. PayLife nimmt bereits jetzt die 
Anweisung an. Der KI verpfl ichtet sich, PayLife den angewiesenen 
Betrag zu ersetzen, ohne Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
(mit dem VU) zu erheben. 

6.2. Die Anweisung kann entweder durch Unterfertigen eines Leistungs-
beleges oder durch Eingabe der PIN und Betätigen der dafür vorge-
sehenen Vorrichtung (z.B. das Drücken der OK-Taste von Zahlungs-
terminals) erfolgen, soweit in besonderen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes bestimmt ist. Verlangt die technische Einrichtung, 
über welche die Transaktion erfolgt, die Eingabe der PIN, so ist eine 
Anweisung nur möglich, wenn vom KI die PIN eingegeben wird.

6.3.  Blankoanweisungen: Im Fall der Abgabe einer Anweisungser-
klärung, die keinen konkreten Rechnungsbetrag umfasst, haftet 
der KI für die Bezahlung des vom VU bei PayLife eingereichten 
Betrages. Achtung: Solche Blankoanweisungen werden z.B. von 
Hotels und Leihwagenunternehmen verlangt. Bitte kontrollieren 
Sie in diesem Fall besonders genau den abgeschlossenen Vertrag 
und dessen Abrechnung! 

7.  Meinungsverschiedenheiten zwischen dem KI und dem VU: 
 Der KI hat Meinungsverschiedenheiten, welche das Grund-

geschäft betreffen (etwa über die Höhe des Rechnungsbetrages 
oder Gewährleistungsansprüche), ausschließlich direkt mit dem 
VU zu klären. PayLife gegenüber besteht auch in diesen Fällen 
die Verpfl ichtung, den von PayLife dem VU bezahlten Betrag zu 
ersetzen und die monatlichen Abrechnungen gemäß Punkt 11 zu 
begleichen. 

8.  Verwendbarkeit der Karte, Haftung PayLifes: 
8.1.  Akzeptiert ein VU die Karte nicht, so trifft PayLife keine Haftung. 
8.2.  Bei Selbstbedienungseinrichtungen können technische Störungen 

vorkommen. PayLife haftet für Schäden, die auf solche von ihr ver-
ursachte Störungen zurückgehen, jedoch nur bis zu dem in Punkt 
19.2. genannten Höchstbetrag. 

8.3.  Für Schäden, die dem KI daraus entstehen, dass eine Karte wegen 
einer von PayLife verursachten Fehlerhaftigkeit nicht akzeptiert 
wird, haftet PayLife nur bis zu dem in Punkt 19.2. genannten 
Höchstbetrag. 

8.4.  Bedient der KI eine Selbstbedienungseinrichtung falsch, kann die 
Karte von PayLife aus Sicherheitsgründen eingezogen werden. 
Diesem Sicherheitsmechanismus stimmt der KI zu. 

9.  Obliegenheiten und Haftung des Karteninhabers: 
9.1.  Der KI ist verpfl ichtet, die Karte sorgfältig und von der PIN, die 

geheim zu halten ist, getrennt zu verwahren. Keine sorgfältige 
Verwahrung ist insbesondere: 
• Die Aufbewahrung der Karte in einer Weise, dass Dritte an ihr 

ohne erheblichen Aufwand unbefugt Gewahrsame erlangen 
können; 

• die Aufzeichnung der PIN, insbesondere auf der Karte; 
• die Verwendung von Karte und Kartendaten für andere Zwecke 

als die des Zahlungsverkehrs; 
• die Weitergabe der Karte oder der Kartendaten an Dritte, es 

sei denn zum Zweck einer Zahlung an das VU und dessen 
Mitarbeiter. 

• Bei der Verwendung der PIN ist weiters darauf zu achten, 
dass diese nicht von Dritten ausgespäht werden kann. Verletzt 
der KI diese Obliegenheiten, kann er sich nicht auf die Haftungs-
befreiung des Punktes 9.3. berufen. 

9.2.  Kommt dem KI die Karte oder die PIN aus welchem Grund immer 
abhanden oder treten Umstände ein, die Kenntnis eines Dritten 
von der PIN vermuten lassen, ist er verpfl ichtet, PayLife unver-
züglich zu verständigen, wobei die PIN Mitarbeitern der PayLife 
nicht bekannt gegeben werden darf. Verlust oder Diebstahl der 
Karte sind sofort den zuständigen Behörden anzuzeigen. Nach 
der Verständigung PayLifes haftet der KI nicht für den Ersatz von 
Schäden aus einer missbräuchlichen Verwendung der Karte oder 
der Kartendaten. 

9.3.  Für den Ersatz von Schäden, die bis zur Verständigung PayLifes 
entstanden sind, haftet der KI unbeschadet der Bestimmung des 
Punktes 9.4. nur bis zu dem in Punkt 19.3. festgehaltenen Betrag. 
Dies betrifft nicht Ansprüche des KI gemäß § 31a KSchG. 

9.4.  Bei missbräuchlicher Verwendung der PIN haftet der KI bis 
zur Verständigung PayLifes gemäß Punkt 9.2. nur bis zu dem in 
Punkt 19.4. festgehaltenen Betrag, dies allerdings pro (monat-
licher) Abrechnung. Erfolgt die Benützung der PIN durch den KI 
missbräuchlich oder ist er an der missbräuchlichen Benützung der 
PIN durch einen nicht berechtigten Dritten beteiligt, so haftet der 
KI unbeschränkt. 

9.5.  Eine wiedererlangte verloren oder gestohlen gemeldete Karte 
darf vom KI nicht mehr verwendet werden und ist entwertet an 
PayLife zu senden. PayLife ist berechtigt, für die Ausstellung einer 
Ersatzkarte, die damit verbundenen Kosten dem KI zu verrechnen. 

10.  Sperre der Karte: 
10.1.  Der KI ist jederzeit berechtigt, die Sperre seiner Karte zu verlan-

gen. PayLife ist verpfl ichtet, in diesem Fall die Karte zu sperren. Die 
Kosten der Sperre trägt der KI (Punkt 19.6.). 

10.2.  PayLife ist berechtigt, eine Karte, die durch Aufl ösung des 
Vertragsverhältnisses ungültig geworden ist, auf Kosten des 
KI zu sperren. Die Sperre erfolgt jedoch kostenlos, wenn das 
Vertragsverhältnis durch Aufkündigung durch PayLife oder 
durch vorzeitige Aufl ösung durch PayLife, weil der KI den 
geänderten Geschäftsbedingungen (Punkt 16.) nicht zustimmt, 
endet. 

10.3.  Die VU der jeweiligen Kreditkartenorganisation sind berechtigt, 
gesperrte Karten im Namen von PayLife einzuziehen. 

11.  Abrechnung: 
11.1.  Der KI erhält mindestens einmal pro Monat eine Abrechnung 

über die mit der Karte in Anspruch genommenen Leistungen. 
Sofern er nicht binnen 42 Tagen nach Zustellung der Abrech-
nungen schriftlich widerspricht, anerkennt er diese dem Grun-
de und der Höhe nach. Dies berührt nicht die Ansprüche des KI 
gegen das VU. PayLife verpfl ichtet sich, in der Abrechnung auf 
die 42-tägige Frist und auf die Auslegung des Verhaltens des 
KI ausdrücklich hinzuweisen. Der in der Abrechnung auf-
scheinende Betrag ist sofort zur Zahlung fällig und wird mittels 
Lastschrift eingezogen. Der KI ermächtigt PayLife, den Rech-
nungsbetrag samt Verzugszinsen, Entgelten sowie die Jahres-
gebühr von dem von ihm angegebenen Bankkonto einzuziehen. 
Für die Inanspruchnahme von Bargeldauszahlungen wird ein 
Entgelt verrechnet, dessen Höhe in Punkt 19.5. bestimmt ist. 
PayLife ist berechtigt, für die Bearbeitung von Kreditkarten-
transaktionen dem KI ein Manipulationsentgelt in Rechnung 
zu stellen (Punkt 19.8.). Der KI verpfl ichtet sich, jede Änderung 
seiner Bankverbindung PayLife sofort bekannt zu geben und 
ihr eine für das neue Konto geltende Einzugsermächtigung zu 
erteilen. 

11.2.  Sonderbestimmung für den Fernabsatz: Die vorstehende Be-
stimmung gilt bei Abrechnungen für Zahlungen im Fernabsatz 
mit der Maßgabe, dass bei einem Verstreichen der 42-tägigen 
Frist ein Anerkenntnis des KI nicht bewirkt ist. Ein verspäteter 
Widerspruch kann aber ein Mitverschulden des KI begründen. In 
jedem Fall verjährt ein allfälliger sich aus § 31a KSchG ergebender 
Anspruch des KI gegen PayLife innerhalb von 3 Jahren ab Zugang 
der betreffenden Abrechnung. 

12.  Fremdwährung: 
 Die Rechnungslegung durch PayLife (Punkt 11) erfolgt in Euro. 

Rechnungen eines VU, die auf eine Fremdwährung lauten, 
werden zu einem von PayLife gebildeten und auf der Homepage 
der PayLife (unter www.kreditkarte.at) abrufbaren Kurs in Euro 
umgerechnet. PayLife sagt zu, dass der von ihr gebildete Kurs für 
den KI gleich oder günstiger ist als der in Punkt 19.9. genannte 
Vergleichskurs für dieselbe Währung zum selben Tag. Gibt es für 
denselben Tag keinen Vergleichskurs, so ist der Kurs des kalender-
mäßig nächsten – vorhergehenden – Tages heranzuziehen. 

13.  Zahlungsverzug: 
 Gerät der KI mit der Bezahlung der Abrechnung in Verzug, so ist 

PayLife berechtigt, 
• den Ersatz der durch den Verzug entstandenen Abwicklungs-

kosten (insbesondere der Kosten der Rücklastschriften) sowie 
• Verzugszinsen vom jeweils aushaftenden Betrag, deren Höhe in 

Punkt 19.10. geregelt ist, zu fordern. 
14.  Firmenkarten (Business Cards): 
14.1.  Firmenkarten sind Karten, die über Antrag des künftigen KI und ei-

ner mitantragstellenden Person (als Firma bezeichnet) ausgestellt 
werden. 

14.2.  Der KI und die Firma haften solidarisch für alle Verpfl ichtungen, 
die sich aus dem Firmenkartenvertrag ergeben, insbesondere 
für die rechtzeitige Bezahlung der Abrechnung. Die Haftung der 
Firma für Privatausgaben des KI ist bei entsprechendem Nachweis 
auf 10 % der Rechnungssumme begrenzt, wenn die Firma inner-
halb von 30 Tagen nach Rechnungslegung unter gleichzeitiger 
Beibringung der Nachweise der Abrechnung (Punkt 11) schriftlich 
widerspricht. 

15.  Zusatzkarten: 
15.1.  Werden zur Hauptkarte Zusatzkarten ausgegeben, so haften 

der Hauptkarteninhaber und der Zusatzkarteninhaber solidarisch 
für alle Verpfl ichtungen, die sich aus dem Zusatzkartenvertrag 
ergeben, insbesondere für die rechtzeitige Bezahlung der Ab-
rechnung. 

15.2.  Der Hauptkarteninhaber ist berechtigt, die Zusatzkarte betref-
fende Erklärungen ohne Zustimmung des Zusatzkarteninhabers 
rechtswirksam PayLife gegenüber abzugeben. Dies ändert jedoch 
nichts an der solidarischen Haftung des Hauptkarteninhabers für 
Verbindlichkeiten, die der Zusatzkarteninhaber nach Zugang einer 
derartigen Erklärung bei PayLife eingegangen ist; die solidarische 
Haftung besteht auch für den Fall weiter, dass der Hauptkartenver-
trag, nicht aber der Zusatzkartenvertrag aufgelöst wurde. 

16.  Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
Entgelte: 

16.1.  Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem KI an die 
zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse zur Kenntnis ge-
bracht. Die geänderten Geschäftsbedingungen gelten als geneh-
migt, wenn der KI nicht binnen 42 Tagen nach Zustellung schrift-
lich widerspricht. Ein Widerspruch innerhalb der 42-tägigen Frist 
berechtigt PayLife, den Kreditkartenvertrag mit sofortiger Wir-
kung zu beenden. PayLife verpfl ichtet sich, bei Übersendung der 
geänderten Geschäftsbedingungen schriftlich auf die 42-tägige 
Frist und auf die Auslegung des Verhaltens des KI hinzuweisen. 
Dabei ist dem KI bekanntzugeben, dass das ungenutzte Ver-
streichen der Frist zur Annahme der geänderten Geschäfts-
bedingungen und der Widerspruch zur sofortigen Beendigung des 
Kreditkartenvertrages führt. 

16.2.  Die Entgelte (z.B. Kartengebühren; Entgelte gem. Punkt 19) 
können entsprechend der Entwicklungen des von der Statistik 
Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 (VPI 2000) oder 
des an seine Stelle tretenden Index von PayLife geändert werden. 
Das bedeutet, sie erhöhen oder verringern sich in dem Ausmaß, 
wie sich der VPI 2000 ändert. Die Anpassung der Entgelte erfolgt 
einmal jährlich am 1. April eines jeden Kalenderjahres. Die An-
passung wird in jenem Verhältnis vorgenommen, in dem sich der 
Jahresdurchschnitt des VPI 2000 für das letzte Kalenderjahr vor der 
Anpassung gegenüber dem VPI 2000 für das vorletzte Kalender-
jahr vor der Anpassung verändert hat. Nimmt PayLife im Falle 
einer Erhöhung des VPI 2000 eine solche Anpassung nicht vor, 
ver-zichtet PayLife nicht auf das Recht, die betreffende Erhöhung 
des VPI 2000 in den Folgejahren bei der Anpassung der Entgel-
te zu berücksichtigen. Dies gilt entsprechend, wenn Erhöhungen 
des Jahresdurchschnittes des VPI 2000 nicht zur Gänze als Basis für 
die Anhebung der Entgelte herangezogen werden. 

17.  Änderung der Adresse des Karteninhabers: 
 Der KI ist verpfl ichtet, jede Änderung seiner Adresse PayLife 

schriftlich bekannt zu geben. Hat der KI seine Adresse geändert, 
die Änderung aber PayLife nicht mitgeteilt, so wird eine Erklärung 
von PayLife gegenüber dem KI in dem Zeitpunkt wirksam, in 
welchem sie ohne die Adressänderung bei regelmäßiger Beförde-
rung dem KI an der bekannten Adresse zugegangen wäre. 

18.  Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
 Erfüllungsort ist Wien. Es gilt österreichisches Recht. Als Gerichts-

stand wird bei Verträgen, die nicht mit Verbrauchern im Sinn des 
§ 1 KSchG abgeschlossen werden, ausschließlich Wien, Innere 
Stadt, vereinbart. 

19.  Zinsen, Entgelte, Betrags- und Haftungsgrenzen: 
19.1.  Höchstgrenze gem. Pkt. 4.1. u. 4.3. EUR 1.200,00 (für jeweils sieben 

Tage) 
19.2.  Höchstbetrag gem. Pkt. 8.2. u. 8.3. EUR 726,73 
19.3.  Haftungsgrenze gem. Pkt. 9.3. EUR 72,67 
19.4.  Haftungsgrenze gem. Pkt. 9.4. EUR 1.200,00 
19.5.  Bargeldauszahlungsentgelt 3 % mindestens EUR 3,63 
19.6.  Sperrentgelt EUR 14,53 
19.7.  Rücklastschriftspesen: Die jeweils in Rechnung gestellten Bank-spe-

sen zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 2,91 
19.8.  Manipulationsentgelt gem. Pkt. 11. 1% 
19.9.  Vergleichskurs gem. Pkt. 12.: Verkauf Fremdwährung der Raiffeisen 

Zentralbank 
19.10.  Verzugszinssatz gem. Pkt. 13. 10 % über dem jeweiligen Basiszins-

satz der Europäischen Zentralbank 
20.  Warnhinweis: 
 PayLife bietet je nach technischen Gegebenheiten für die Ver-

wendung der Karte für Zahlungen im Internet sichere Systeme an, 
die den Zweck haben, dass Ihre Daten nicht missbraucht werden 
können. Bitte verwenden Sie nur diese Systeme! Zahlungen ohne 
Verwendung dieser Systeme können zu Schäden führen und Ihr 
Mitverschulden begründen.
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 II. Allgemeine Geschäftsbedingungen für von der PayLife Bank GmbH herausgegebenen Kreditkarten 

 1. Beschreibung des Unternehmens: 
• Name und Anschrift: PayLife Bank GmbH (in der Folge: PayLife), 

Marxergasse 1B, 1030 Wien 
• Hauptgeschäftstätigkeit: Die Ausgabe und Verwaltung von 

Zahlungsmitteln und die Ausgabe von elektronischem Geld iSd 
§ 1 Abs 1 Z 6 und 20 BWG 

• Firmenbuchnummer/Firmenbuchgericht: FN 54531v, Handels-
gericht Wien 

• zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA), Prater-
straße 23, 1020 Wien 

2.  Beschreibung der Finanzdienstleistung: 
 wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung: Kreditkarten-Ser-

vices (zB MasterCard, Visa) sind weltweit verbreitete Systeme für Bar-
geldbezug und bargeldlose Zahlungen, die mit Zugangsinstrumenten 
(Kreditkarten) Bargeldbezüge, bargeldlose Zahlungen, E-/M-Commerce-
Transaktionen und Überweisungen ermöglichen. Die in Anspruch 
genommenen Leistungen werden in der Regel einmal pro Monat ab-
gerechnet. Mit diesen Hauptleistungen können Nebenleistungen zB 
Assistance-, Gepäck-, Reise- und Unfallversicherung verbunden sein. 

3.  Gesamtpreis, den der Verbraucher für die Finanzdienstleistung schuldet: 
 Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gelten folgende Gebühren: 

• Jahresgebühr laut Kartenantrag 
• sowie die restlichen Gebühren gem. Punkt 19 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 
 Diese Entgelte können entsprechend den Entwicklungen des von 

der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 (VPI 
2000) oder des an seine Stelle tretenden Index von PayLife geändert 
werden. Das bedeutet, sie erhöhen oder verringern sich in dem Aus-
maß, wie sich der VPI 2000 ändert (§ 16.2 AGB).

 Einzelheiten der Zahlung und der Erfüllung: 
 Alle Entgelte und Ersatzzahlungen, insbesondere die jährliche Kar-

tengebühr und andere Gebühren, wie auch diejenigen Beträge, 
die PayLife für den Karteninhaber (kurz KI) in Erfüllung des 
Kreditkartenvertrages aufzuwenden hatte, werden im Lastschrift-
verfahren vom Konto des KI abgebucht. 
• Der KI hat die Kosten für die Benutzung von Fernkommunika-

tionsmitteln selbst zu tragen. 
4.  Hinweis auf das Rücktrittsrecht gem § 8 FernFinG: 
 Wir weisen darauf hin, dass Sie gemäß § 8 FernFinG berechtigt 

sind, vom geschlossenen Kreditkartenvertrag binnen 14 Tagen 
(Datum des Absendens) zurückzutreten. Die Rücktrittsfrist be-
ginnt mit dem Tag seines Abschlusses, wobei als Tag des Vertrags-
abschlusses der Tag der Zustellung der Kreditkarte an Sie durch 
PayLife gilt. 

 Sollten Sie von Ihrem Rücktrittsrecht gemäß § 8 FernFinG 
Gebrauch machen wollen, so ist Ihr Rücktritt gegenüber der 
PayLife Bank GmbH, Marxergasse 1B,  1030 Wien, ausdrücklich 
zu erklären. Sollten Sie von diesem Rücktrittsrecht nicht binnen 
14 Tagen ab Abschluss des Vertrages Gebrauch machen, so gilt der 
von Ihnen abgeschlossene Kreditkartenvertrag auf unbestimmte 
Zeit. 

 Wir weisen ferner darauf hin, dass gem § 8 Abs 5 FernFinG inner-
halb der Rücktrittsfrist mit der Erfüllung des Vertrages erst nach 
Vorliegen Ihrer ausdrücklichen Zustimmung begonnen werden 
darf. In diesem Fall sind wir berechtigt, für Leistungen, die wir vor 
Ablauf der Ihnen gemäß § 8 FernFinG zustehenden Rücktrittsfrist 
erbracht haben, die vereinbarten Entgelte und Aufwandersätze zu 
verlangen.

5.  Beendigung: 
 Das Vertragsverhältnis kann vom KI durch Rücksendung der ent-

werteten Karte jederzeit ohne Angabe von Gründen aufgelöst 
werden und gilt mit dem Zeitpunkt als aufgelöst, zu dem die ent-
wertete Karte bei PayLife einlangt. 

 PayLife ist berechtigt, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat jeweils zum Monatsletzten zu kündigen. Aus 
wichtigem Grund, insbesondere bei wesentlicher Verschlechterung 
der Bonität oder bei Zahlungsverzug des KI, ist PayLife berechtigt, 
das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen und die 
Karte durch jedes Vertragsunternehmen einziehen zu lassen.

6.  Dem Kreditkartenvertrag wird österreichisches Recht zugrunde gelegt. 
7.  Informationen gemäß den §§ 5 und 8 des Fern-Finanzdienstleis-

tungs-Gesetzes sowie die diesem Vertrag zugrunde liegenden Ver-
tragsbedingungen werden Ihnen in deutscher Sprache mitgeteilt. 
Sie erklären Ihr Einverständnis, dass 

 PayLife während der Laufzeit des Vertrages die Kommunikation 
mit Ihnen in deutscher Sprache führt. 

8.  Informationen über Rechtsbehelfe gemäß § 5 Abs 1 Z 4 FernFinG: 
 Für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten im Zusam-

menhang mit bestimmten Kundenbeschwerden in der Kreditwirt-
schaft wurde die „Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österrei-
chischen Kreditwirtschaft“, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
eingerichtet. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich oder elektro-
nisch (email: offi ce@bankenschlichtung.at) unter kurzer Schil-
derung des Sachverhalts und unter Beifügung der notwendigen 
Unterlagen Beschwerden an diese Schlichtungsstelle zu richten.
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  I. Informationen gemäß §§ 5, 7 und 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) 



 1.  Vereinbarung der Teilzahlungsmöglichkeit.
1.1.  Der Karteninhaber (kurz KI) hat die Möglichkeit, den in der Ab-

rechnung aufscheinenden Betrag (Punk 11 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen [kurz AGB]) in Teilen zu bezahlen. Um diese 
Möglichkeit wahrzunehmen, hat der KI seinen Wunsch der Pay-
Life Bank GmbH (kurz PayLife) entweder schriftlich oder mündlich 
mitzuteilen. Dabei hat er PayLife auch anzugeben, ob er diese 
Zahlungen entweder mit Lastschrift (Punkt 11.1. AGB) oder durch 
Einzahlung begleichen will.

1.2.  Der KI ist erst dann berechtigt, Teilzahlungen zu leisten, wenn 
PayLife seinem entsprechenden Wunsch zugestimmt hat. Diese Zu-
stimmung erfolgt so, dass PayLife mit der folgenden Abrechnung 
dem KI mitteilt, dass er diese auch mit Teilzahlungen begleichen 
darf, wobei von PayLife auch auf die Zahlungsart (Lastschrift oder 
Einzahlung) hingewiesen wird.

1.3.  Diese Zusage PayLifes ist nur unter der Voraussetzung und so lange 
wirksam, als der KI die in Punkt 11.1. AGB enthaltene Lastschrift 
aufrecht erhält und der 

 KI PayLife die jeweils aktuelle Kontoverbindung bekannt gegeben 
hat. Widerruft der KI diese Lastschrift, so ist er nicht mehr berech-
tigt, die Abrechnungsbeträge in Teilzahlungen zu leisten. In einem 
solchen Fall ist PayLife außerdem berechtigt, das Vertragsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung aufzulösen (wichtiger Grund im Sinne 
des Punktes 3.3.2. AGB).

1.4.  Ist PayLife nicht bereit, dem Wunsch des KI, die Abrechnungsbe-
träge in Teilen zu bezahlen, zuzustimmen, so teilt sie dies dem KI 
schriftlich mit.

2.  Zahlungskonditionen.
2.1.  Wurde die Möglichkeit von Teilzahlungen vereinbart, hat der KI 

die Wahl, innerhalb der auf der Abrechnung angedruckten Frist 
den jeweiligen Abrechnungsbetrag
• zur Gänze; oder
• zumindest 10% dieser Summe, jedoch nur dann, wenn diese die in 

Punkt 6.1. festgelegte Mindestsumme übersteigt zu bezahlen.
2.2.  Zahlungen werden zuerst auf Zinsen, dann auf Kapital angerechnet.

 Die Differenz zwischen dem in der Abrechnung aufscheinenden Be-
trag und dem jeweils einbezahlten Betrag, unter Berücksichtigung der 
kapitalisierten Zinsen (Punkt 3.6.) wird auf die nächstfolgende Abrech-
nung vorgetragen. Auch die in dieser und in den folgenden Abrech-
nungen enthaltenen Beträge darf der KI so lange gemäß Punkt 2.1. 
bezahlen, so lange die Vereinbarung über die Teilzahlungsmöglichkeit 
aufrecht ist. PayLife wird den KI mit dieser Abrechnung auch auf eine 
allfällige Beendigung der Vereinbarung der Teilzahlungsmöglichkeit 
und die daraus resultierenden Folgen aufmerksam machen.

2.3.  Gerät der KI mit der Bezahlung in Verzug (Punkt 4), so ist PayLife 
berechtigt, die Teilzahlungsmöglichkeit einseitig zu beenden 
(Punkt 4.2.). Die Teilzahlungsmöglichkeit endet ferner mit Beendi-
gung des Kreditkartenvertrages.

2.4.  Endet die Vereinbarung über die Teilzahlungsmöglichkeit, so ist 
der zu diesem Zeitpunkt offene Restbetrag unbeschadet der Be-
stimmung des Punktes 4.1. innerhalb der auf der Abrechnung an-
gegebenen Frist zu bezahlen.

3.  Entgelte (Zinsen).
3.1.  Bei Bezahlung der gesamten Abrechnungssumme: Bezahlt der KI den 

gesamten Abrechnungsbetrag gemäß Punkt 2.1. innerhalb von zehn 
Tagen, so hat er dafür keine zusätzlichen Entgelte (Zinsen) zu bezahlen.

3.2.  Bei Inanspruchnahme der Teilzahlungsmöglichkeit: Nimmt der KI 
die Möglichkeit in Anspruch, Teilzahlungen gemäß Punkt 2.1. zu 
leisten, so ist der jeweils offene Abrechnungsbetrag gemäß nach-
stehenden Bedingungen zu verzinsen:

3.3.  Als Zinssatz gilt der in Punkt 6.2., als Verzugszinssatz der in Punkt 
6.3. aufscheinende als vereinbart.

3.4.  Die Verzinsung beginnt an dem Tag, der auf der Abrechnung ange-
druckt wird (dieser Tag wird nicht mitgerechnet). Verzinst wird der 
Differenzbetrag zwischen dem in der Abrechnung aufscheinenden 
Betrag und dem jeweils einbezahlten Betrag (Saldo).

3.5.  Unter Tagen im Sinne dieser Bestimmung sind Kalendertage zu 
verstehen.

3.6.  Jedes Quartal sind die im vorherigen Quartal entstandenen Zinsen zu 
kapitalisieren. Die Kapitalisierung erfolgt in den Monatsabrechnungen 

 für die Monate Jänner, April, Juli und Oktober. Stichtag für die Kapi-
talisierung sind der 31.12., der 31.3., der 30.6. und der 30.9.

4.  Zahlungsverzug.
4.1.  Für den Fall, dass der KI mit der Bezahlung auch nur eines Teilbe-

trages seit mindestens sechs Wochen in Verzug ist und PayLife den 
KI unter Androhung des Terminverlustes und unter Setzung einer 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat, ist 
PayLife berechtigt, den gesamten offenen Betrag fällig zu stellen.

4.2.  Für den Fall, dass der KI mit der Bezahlung auch nur eines Teilbe-
trages in Verzug ist, ist PayLife berechtigt, ab dem Tag des Ein-
trittes des Verzuges vom gesamten offenen Betrag Verzugszinsen 
zu verrechnen. PayLife hat jedoch auch die Wahl für den Fall, dass 
sie nicht den gesamten Betrag fällig stellt, Verzugszinsen nur von 
dem Teilbetrag zu verrechnen, mit dem der KI in Verzug geraten 
ist. Macht PayLife von diesem Recht Gebrauch, so ist PayLife den-
noch berechtigt, für den Fall dass der KI ein weiteres Mal in Verzug 
gerät, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

5.  Auskünfte.
 PayLife ist berechtigt, jederzeit Erhebungen über die Einhaltung 

der in diesen Geschäftsbedingungen, insbesondere der in Punkt 
5.2. AGB geregelten Pfl ichten durch den KI, durchzuführen. Diese 
Pfl ichten gelten auch für den Fall, dass der KI mit PayLife eine Teil-
zahlungsmöglichkeit vereinbart hat. Der KI ist verpfl ichtet, PayLife 
die für diese Erhebungen notwendigen Informationen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen.

6.  Zinsen, Entgelte, Betrags- und Haftungsgrenzen. (gelten zusätz-
lich zu den in den AGBs beschriebenen Entgelten):

6.1.  Mindestbetrag gemäß Punkt 2.1. dieser EGB EUR 60,00
6.2.  Zinssatz gemäß Punkt 3.3. dieser EGB 12% über dem jeweiligen 

Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank
6.3.  Verzugszinssatz gemäß Punkt 3.3. dieser EGB 14% über dem jewei-

ligen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank.
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 III. Ergänzende Geschäftsbedingungen für die von der PayLife Bank GmbH herausgegebenen Kreditkarten mit Teilzahlungen (EGB)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Text1: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Text5: 
	Kontrollkästchen6: Off
	Text7: 
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Kontrollkästchen26: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	Text27: 
	Kontrollkästchen28: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off


	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 


